
 

 

 

Systematik der Notifizierung 

von Konformitätsbewertungsstellen in Deutschland gemäß 

der Verordnung (EU) 2019/1009  

und 

Entscheidungshilfe-Flussdiagramm für die 

Wirtschaftsakteure bei der Herstellung  

von EU-Düngeprodukten 

 

In diesem Dokument wird zunächst die Systematik der Notifizierung von 

Konformitätsbewertungsstellen in Deutschland im Sinne der Verordnung (EU) 2019/1009 

beschrieben und anschließend der Herstellungsprozess von EU-Düngeprodukten anhand eines 

Entscheidungshilfe-Flussdiagramms für die Wirtschaftsakteure exemplarisch dargestellt. 
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Systematik der Notifizierung von Konformitätsbewertungsstellen in Deutschland 

Die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union, die nach Art. 2 (24) der 

Verordnung (EU) 2019/1009 als Rechtsvorschriften der Union zur Harmonisierung der 

Bedingungen für die Vermarktung von Produkten definiert sind, wurden mit der Verordnung (EU) 

2019/1009 auf EU-Düngeprodukte ausgeweitet. Durch sie werden spezifische Prinzipien für die 

Anbringung der CE-Kennzeichnung am EU-Düngeprodukt festgelegt. 

Die folgende Abbildung zeigt die Kompetenzverteilung bei der Notifizierung von 
Konformitätsbewertungsstellen in Deutschland gemäß der Verordnung (EU) 2019/1009. 
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Entscheidungshilfe-Flussdiagramm für die Herstellung von EU-Düngeprodukten 

Für die Herstellung von EU-Düngeprodukten und für die anschließende Anbringung der CE-
Kennzeichnung am EU-Düngeprodukt führt die Verordnung in den Artikeln 6 bis 12 die Pflichten 
der Wirtschaftsakteure (Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure und Händler) auf. 

„CE-Kennzeichnung" ist eine Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das EU-
Düngeprodukt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union über ihre Anbringung festgelegt sind (Art. 2 (25) der Verordnung (EU) 2019/1009). 

Im Folgenden wird graphisch eine Entscheidungshilfe vorgestellt, mit der die Vorgehensweise bei 
der Herstellung bzw. Vermarktung von EU-Düngeprodukten exemplarisch beschrieben wird. 

Die Schritte des Konformitätsbewertungsverfahrens sind abhängig von dem jeweiligen Modul. 
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Entscheidung über das  
Produkt (PFC) gemäß Anhang I und  
Komponentenmaterial (CMC) gemäß Anhang II 
zur Herstellung von EU-Düngeprodukten 

Sicherstellung, ob die Anforderungen im Hinblick auf 
die PFC und CMC erfüllt werden 

Feststellung der Notwendigkeit darüber, ob eine 
notifizierte Stelle für ein 
Konformitätsbewertungsverfahren je nach Modul 
herangezogen werden muss 

Erstellung der technischen Unterlagen durch den 
Hersteller 

Produktherstellung: 
Der Hersteller trifft alle 
erforderlichen Maßnahmen, 
damit der Fertigungsprozess 
und seine Überwachung 
verordnungsgemäß sind 

Produktprüfungen durch die notifizierte Stelle 

 

CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III: 
Der Hersteller bringt die CE-
Kennzeichnung an jeder einzelnen 
Verpackung des EU-Düngeprodukts an 

EU-Konformitätserklärung nach Anhang V: 
Der Hersteller stellt für ein EU-Düngeprodukt eine 
schriftliche EU-Konformitätserklärung nach Anhang V aus. 

Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem 
Markt  

Auf die Meldepflichten und Überwachung achten!  

Einreichung des 
Antrages auf EU-
Typprüfung durch den 
Hersteller bei einer 
einzigen notifizierten 
Stelle 

Bewertung der Eignung der technischen 
Gestaltung durch die notifizierte Stelle 

Einrichtung eines Qualitätssicherungssystems 
durch den Hersteller 

Bescheinigung über die EU-Typprüfung: 
Die notifizierte Stelle stellt dem Hersteller eine 
Bescheinigung über die EU-Typprüfung aus 


